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Regeste

Straftaten

Erwägungen

E. 1
Wie festgestellt (oben Bst. A), war im Rahmen des bundesgerichtlichen Entscheids vom 4.
Juli 1997 der Schuldspruch der mehrfachen Sachbeschädigung in Bezug auf die
Anklagepunkte Ziff. I.4, I.6 und I.7 wegen fehlender Strafanträge und insoweit auch die
Strafzumessung angefochten. Auf diese Anklagepunkte Ziff. I.4, I.6 und I.7 trat die
Vorinstanz in der Folge nicht ein. Im Übrigen war der Schuldspruch wegen
Sachbeschädigung und insbesondere auch die Qualifikation als Sachbeschädigung im Sinne
von Art. 145 Abs. 1 aStGB sowie der Schuldspruch wegen Gewalt und Drohung gegen
Beamte gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB vor Bundesgericht nicht angefochten und daher auch
nicht zu beurteilen ( Art. 277bis Abs. 1 Satz 1 BStP ). Darauf kann der Beschwerdeführer
heute nicht mehr zurückkommen ( Art. 277ter Abs. 2 BStP ; BGE 123 IV 1 E. 1).
Gegenstand der heutigen Beschwerde kann somit einzig noch die Strafzumessung sein,
eingeschlossen die diesbezüglichen zwischenzeitlichen vorinstanzlichen Entscheidungen.
Im Übrigen ist auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten, insbesondere auch
insoweit nicht, als sich der Beschwerdeführer gegen tatsächliche Feststellungen richtet (
Art. 273 und 277bis BStP ).

E. 2
Die Strafe ist nach dem Verschulden des Täters zuzumessen; dabei sind Beweggründe,
Vorleben und persönliche Verhältnisse des Schuldigen zu berücksichtigen ( Art. 63 StGB ).
Es müssen die wesentlichen Tat- und Täterkomponenten beurteilt, das Ausmass
qualifizierender Tatumstände gewichtet und die Strafzumessung nachvollziehbar begründet
werden. Dabei besitzt die Vorinstanz ein erhebliches Ermessen. Das Bundesgericht greift
nur ein, wenn sie von rechtlich nicht massgebenden Gesichtspunkten ausgegangen ist oder
wenn sie wesentliche Gesichtspunkte ausser Acht gelassen bzw. in Überschreitung oder
Missbrauch ihres Ermessens falsch gewichtet hat (vgl. BGE 124 IV 286 E. 4a; 122 IV 299
E. 2a). Die Vorinstanz prüft den Strafmilderungsgrund des verhältnismässig langen
Zeitablaufs seit der Tat gemäss Art. 64 Abs. 5 StGB (bzw. Art. 64 al. 8 StGB nach der
vorinstanzlichen Zählweise; angefochtenes Urteil S. 11). Die heute noch zu beurteilende
Sachbeschädigung liege nun mehr als neun und die Gewalt und Drohung gegen Beamte
bald acht Jahre zurück; die Strafe sei dementsprechend erheblich zu mildern. Weiter sei die
Strafe wegen der geringfügigen Verletzung des Beschleunigungsgebots im Umfang von
vier Monaten durch das Obergericht sowie im mindestens gleichen Umfang durch das
Kassationsgericht leicht herabzusetzen (angefochtenes Urteil S. 12). Die Vorinstanz
berücksichtigt somit zum einen die vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 5. März



1999 festgestellte Verletzung des Beschleunigungsgebots (oben Bst. B) sowie die
Verfahrensdauer vor dem Kassationsgericht. Weiter mildert sie die Strafe wegen des
verhältnismässig langen Zeitablaufs seit der Tat gemäss Art. 64 Abs. 5 StGB . Sie
berücksichtigt damit das Verfahren insgesamt, insbesondere auch die vom
Kassationsgericht aufgeworfene Frage einer bundesrechtlichen Berücksichtigung der Dauer
des erstinstanzlichen Verfahrens (oben Bst. B) in Übereinstimmung mit der geltenden
Praxis ( BGE 124 I 139 E. 2a; 117 IV 124 E. 4). Diese Beurteilung und die Strafzumessung
insgesamt sind bundesrechtlich in keiner Weise zu beanstanden.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist abzuweisen, weil das Rechtsbegehren
des Beschwerdeführers aussichtslos erschien ( Art. 152 OG ). Entsprechend trägt der
Beschwerdeführer die Kosten vor Bundesgericht ( Art. 278 BStP ).
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